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GUTACHTEN

uber den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 Baugesetzbuch
fur das mit einem
Einfamilienwohnhaus bebaute Grundstiick
in 37139 Adelebsen, Zum Feldholz 3

im Zwangsversteigerungsverfahren J. Eigentiimer des zu bewertenden Grund-
sticks

Az. des Gerichts: 75 K 3/25

Der Verkehrswert fir das mit einem Einfamilienwohnhaus bebaute Grundstiick in 37139 Adelebsen, Zum
Feldholz.3

wird zum Wertermittlungsstichtag 10.06.2025 mit rd.

326.000 €

in Worten: dreihundertsechsundzwanzigtausend Euro
geschatzt.

Ausfertigung Nr. 4
Dieses Gutachten besteht aus 34 Seiten inkl. 6 Anlagen mit insgesamt 15 Seiten.
Das Gutachten wurde in vier Ausfertigungen erstellt, davon eine fir meine Unterlagen.
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1 Allgemeine Angaben

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt

Art des Bewertungsobjekts:

Objektadresse:

Grundbuchangaben:

Katasterangaben:

1.2

Gutachtenauftrag

Wertermittlungsstichtag:
Qualitatsstichtag:

Ortsbesichtigung:

Umfang der Besichtigung:

Teilnehmer am Ortstermin:
Eigentimer:

herangezogene Unterlagen, Erkundigun-
gen,.Informationen:

Grundstiick, bebaut mit einem Einfamilienwohnhaus

Zum Feldholz 3
37139 Adelebsen

Grundbuch von Adelebsen, Blatt 2263, Ifd. Nr. 1

Gemarkung Adelebsen, Flur 10, Flurstiick 35/202,
Flache 516 m?

Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung

Gemal Beweisbeschluss des Amtsgerichts Gottingen vom
20.03.2025 soll durch schriftliches-Sachverstandigengutachten
Beweis erhoben werden betreffend des im Grundbuch von Ade-
lebsen, Blatt 2263, unter'laufender. Nummer 1 eingetragenen
Grundstucks:

- Gemarkung Adelebsen;

- Flur.10;

= Flurstiick 35/202;

--Gebaude- und Freiflache “Zum Feldholz 3" zu 516 m2.

10.06.2025
10.06.2025

zu-dem Ortstermin am 10.06.2025 wurden die Prozessparteien
durch Einschreiben mit Riickschein vom 08.04.2025 fristgerecht
eingeladen:

es wurden alle Raumlichkeiten des Bewertungsobjektes in Au-
genschein genommen.

die Eigentimerin und der Sachverstandige
gemal Beweisbeschluss

vom Auftraggeber wurden fiir diese Gutachtenerstellung im

Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Ver-

fligung gestellt:

¢ amtlicher Grundbuchauszug vom 21.02.2025.

Vom Sachverstandigen wurden folgende Auskunfte und Unter-

lagen beschafft:

¢ Flurkartenauszug und Bodenrichtwertauskunft

¢ Auskunft baurechtlicher, erschlieBungs- und abgabenseitiger
Zustand des Bewertungsgrundstuicks

e Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten, Schnitte)

o Auskunft Altlastverdacht

o Marktdatenableitungen des ortlich zustandigen Gutachter-
ausschusses und des Sprengnetter Expertengremiums flr
Immobilienwerte

¢ Auskunft Baulasteneintrage
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1.3 Besonderheiten des Auftrags / MaRgaben des Auftraggebers
keine
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2  Grund- und Bodenbeschreibung
21 Lage

211 GroBRraumige Lage

Bundesland:
Kreis:
Ort und Einwohnerzahl:

Uberdrtliche Anbindung / Entfernungen:
(vgl. Anlage 2)

21.2 Kleinrdumige Lage

innerdrtliche Lage:
(vgl. Anlage 2)

Art der Bebauung-und Nutzungen-in der
Strale und im.Ortsteil:

Beeintrachtigungen:

Topografie:

2.2 Gestalt und Form

Gestalt und Form:
(vgl. Anlage 2)

Niedersachsen
Landkreis Goéttingen
Adelebsen (ca. 3700 Einwohner)

nachstgelegene groRere Stadte:
Gattingen

Landeshauptstadt:
Hannover

BundesstralRen:
B 3 (ca. 19 km entfernt)

Autobahnzufahrt:
A7 (ca. 12 km-entfernt)

Bahnhof:
Adelebsen

Ortsrand;

Geschafte des taglichen Bedarfs in fuBlaufiger Entfernung;
Schulen und Arzte ca. 1,5 km entfernt;

offentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) in fuBlaufiger Entfer-
nung;

Verwaltung (Stadtverwaltung) ca. 1,5 km entfernt;

gute Wohnlage; als Geschéftslage nicht geeignet

uberwiegend wohnbauliche Nutzungen;
uberwiegend aufgelockerte, eingeschossige Bauweise

gering (durch StraRenverkehr);
benachbarte, stérende Betriebe und Gebaude: keine

von der Stral3e abfallend

Grundsticksgrofle:
insgesamt 516,00 m?;

Bemerkungen:
unregelmafige Grundsticksform

Seite 5 von 34



Aktenzeichen des Amtsgerichts Gottingen:
75 K 3/25

Aktenzeichen des Gutachters: G03-2025

2.3 ErschlieBung, Baugrund etc.
StralRenart:

StralRenausbau:

Anschlisse an Versorgungsleitungen und
Abwasserbeseitigung:

Grenzverhaltnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten:

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich):

Altlasten:

Anmerkung:

2.4 Privatrechtliche Situation

grundbuchlich gesicherte Belastungen:

Anmerkung:

Herrschvermerke:

nicht eingetragene Rechte und Lasten:

2.5 Offentlich-rechtliche Situation

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz

Eintragungen im Baulastenverzeichnis:

Denkmalschutz:

AnliegerstralRe; Sackgasse;
Stral’e mit malkigem Verkehr

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen;
Gehwege einseitig vorhanden, befestigt mit Betonverbundstein;
Parkstreifen nicht vorhanden

elektrischer Strom, Wasser, Gas aus 6ffentlicher Versorgung;
Kanalanschluss;
Telefonanschluss

keine Grenzbebauung des Wohnhauses

gewachsener, normal tragfahiger Baugrund

gemal schriftlicher Auskunft vom: 25.04.2025 ist das Bewer-
tungsobjekt im Altlastenkataster-nicht als Verdachtsflache auf-
gefuhrt.

in dieser Wertermittlung. ist -eine lagelbliche Baugrund- und
Grundwassersituation <insoweit beriicksichtigt, wie sie in die
Vergleichskaufpreise “bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist.
Dariber-.hinausgehende vertiefende Untersuchungen und
Nachforschungen-wurden nicht angestellt.

der ' Sachverstandigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchaus-
zug vom 21.02.2025 vor.

Hiernach:besteht in Abteilung Il des Grundbuchs von Adeleb-
sen, Blatt-2263, keine wertbeeinflussende Eintragung.
Eingetragenist ein Zwangsversteigerungsvermerk.

Schuldverhaltnisse, die ggf. in Abteilung Il des Grundbuchs
verzeichnet sein kdnnen, werden in diesem Gutachten nicht be-
rlcksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutieren-
de Schulden beim Verkauf geldscht oder durch Reduzierung
des Verkaufspreises ausgeglichen werden.

keine

sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. beglinstigende)
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Ver-
unreinigungen (z.B. Altlasten) sind nach Auskunft der Eigenti-
merin und nach Befragung im Ortstermin nicht vorhanden.

das Baulastenverzeichnis enthalt keine wertbeeinflussenden
Eintragungen.
(gemal Mitteilung vom 15.04.2025)

aufgrund des Baujahrs des Bewertungsobjekts, der Gebaudeart
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und Bauweise wird ohne weitere Prifung unterstellt, dass
Denkmalschutz nicht besteht.

2.5.2 Bauplanungsrecht

Darstellungen im Flachennutzungsplan: der Bereich des Bewertungsobijekts ist im Flachennutzungsplan
als Wohnbauflache (W) dargestellt.

Festsetzungen im Bebauungsplan: fur den Bereich des Bewertungsobjektes trifft der Bebauungs-
plan, folgende Festsetzungen:
WR = reines Wohngebiet

Innenbereichssatzung: nicht vorhanden
Erhaltungs- und Gestaltungssatzung: nicht vorhanden
Verfigungs- und Veranderungssperre: nicht vorhanden
Bodenordnungsverfahren: das Grundstuck ist:zum Wertermittlungsstichtag in kein Boden-

ordnungsverfahren einbezogen:

Da in Abteilung ll-des Grundbuchs kein entsprechender Ver-
merk eingetragen ist, wird-ohne weitere Priifung davon ausge-
gangen, dass das Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen ist.

2.5.3 Bauordnungsrecht

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Varhabens durchgefiihrt.

Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Ubereinstimmung des ausgefiihrten Vorhabens mit den
vorgelegten Bauzeichnungen und derBaugenehmigung wurde nicht gepruft.

Offensichtlich erkennbare Widerspriiche wurden-jedoch nicht festgestellt.

Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle -Legalitat der baulichen Anlagen und Nutzungen vor-
ausgesetzt.

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation

Entwicklungszustand (Grundstlicksquali- - baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21)
tat):

Anmerkung: diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden
schriftlich erkundet.

2.7 ‘Hinweise zu den durchgefiihrten Erhebungen

Die Informationen zur privatrechtlichen und 6ffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders an-
gegeben, schriftlich eingeholt.

Es wird empfohlen, vor einer vermdgensmafigen Disposition beziiglich des Bewertungsobjekts zu diesen
Angaben von der jeweils zustandigen Stelle schriftliche Bestatigungen einzuholen.

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

(vgl. Anlage 2);
Das Grundstick ist mit einem Wohngebadude bebaut (vgl. nachfolgende Gebaudebeschreibung).
Das Objekt ist eigengenutzt.
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3  Beschreibung der Gebaude und AuBenanlagen

3.1 Vorbemerkungen zur Gebaudebeschreibung

Grundlage fiir die Gebaudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie
die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen.

Die Gebaude und Auflenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es flir die Herleitung der Daten in
der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausfihrungen
und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen kdnnen Abweichungen:auftreten, die dann aller-
dings nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben Uber nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus
den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen wahrend des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der Ubli-
chen Ausfiihrung im Baujahr. Die Funktionsfahigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der-technischen
Ausstattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprift; im Gutachten wird die
Funktionsfahigkeit unterstellt.

Baumangel und -schaden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstérungsfrei, d.h. offensichtlich erkenn-
bar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschaden und Baumangel
auf den Verkehrswert nur pauschal berlicksichtigt worden. Es wird:ggf: empfohlen, eine diesbeziiglich ver-
tiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche:und tierische Schadlinge sowie
Uber gesundheitsschadigende Baumaterialien wurden nicht durchgefiihrt.

Insbesondere wurde geprift, ob die Heizungsanlage gem. den Anforderungen des § 72 GEG ausgetauscht
werden muss und ob Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen gem. § 71 GEG sowie die obersten
Geschossdecken gem. § 47 GEG gedammt werden muissen.

3.2 Einfamilienwohnhaus

3.21 Gebdudeart, Baujahr und AuBenansicht

Gebaudeart: Einfamilienwohnhaus;.ausschliellich zu Wohnzwecken genutzt;
eingeschossig;
nicht unterkellert;
freistehend

Baujahr: 2019 gemafd Mitteilung der zustandigen Behdrde
Modernisierung: keine

Flachen und Rauminhalte: die Wohnflache betragt rd. 82 m?

Energieeffizienz: auf Grund des Baujahres und der Ausstattungen des Gebau-

des, ist das Gebaude entsprechend geltender energiewirt-
schaftlicher Gesetze und Richtlinien ausgestattet.

Barrierefreiheit: aufgrund der ortlichen Marktgegebenheiten (u.a. Altersstruktur,
Nachfrage nach barrierefreiem Wohnraum fir die konkrete Ob-
jektart etc.) wird in dieser Wertermittiung davon ausgegangen,
dass der Grad der Barrierefreiheit keinen oder nur einen unwe-
sentlichen Einfluss auf die Kaufpreisentscheidung hat und somit
nicht in der Wertermittlung bericksichtigt werden muss.

Erweiterungsmdglichkeiten: keine

AuBenansicht: insgesamt verputzt und gestrichen

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung

Erdgeschoss:
Wohnen
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3.2.3 Gebdudekonstruktion (Keller, Wande, Decken, Treppen, Dach)

Konstruktionsart: Massivbau
Fundamente: Streifenfundament
Innenwande: Mauerwerk, Porenbetondammsteine;

nichttragende Innenwande Mauerwerk
Porenbetonplansteine

Geschossdecken: Holzbalken

Hauseingang(sbereich): Eingangstir aus Kunststoff, -mit Lichtausschnitt, Einbruch-
schutz, Hauseingang gepflegt

Dach: Dachkonstruktion:
Holzdach ohne Aufbauten

Dachform:
Walmdach

Dacheindeckung:
Dachstein (Beton);
Dachrinnen und-Regenfallrohre aus Zinkblech;

Dachraum--nicht begehbar, aber zuganglich (besitzt kein Aus-
baupotenzial)

3.2.4 Allgemeine technische Gebaudeausstattung
Wasserinstallationen: zentrale-Wasserversorgung Uber Anschluss an das offentliche
Trinkwassernetz

Abwasserinstallationen: Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz

Elektroinstallation: gute Ausstattung;
je Raum ein bis mehrere Lichtauslasse;
je Raum ein bis mehrere Steckdosen;
Klingelanlage, Telefonanschluss, Zahlerschrank,
Fi-Schutzschalter

Heizung: Zentralheizung
Gasbrennwerttherme / Solarkollektoren

Liftung: durch Einzelliftungsgerate je Raum direkt in der AuRenwand
angebracht, Baujahr: 2019

Warmwasserversorgung: zentral Uber Heizung

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand

3.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung

Die nachfolgende Ausstattungsbeschreibung erfolgt zusammenhangend fur alle Wohnbereiche und umfasst
die wesentlichsten Ausstattungsmerkmale.
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3.25.2 Wohnung

Bodenbelage:

Wandbekleidungen:

Deckenbekleidungen:

Fenster:

Turen:

sanitare Installation:

besondere Einrichtungen:

Kichenausstattung:

Bauschaden und Baumangel:

Grundrissgestaltung:

wirtschaftliche Wertminderungen:

Wohnbereich: schwimmender Estrich auf Warmedammung,

Laminat, Fliesen;

Aulien/ Terrasse: Betonverbundpflaster

glatter, einfacher Putz/ Dinnputz, Tapeten;
Fliesen, ca. 1,5 m hoch im Sanitarbereich

Deckenputz mit Tapete

Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung;
Rollladen;

durchschnittliche Beschlage;

Fensterbanke innen aus Holzwerkstoffen;
Fensterbanke au3en-aus Metall

Eingangstur:
Kunststoff mit Lichtausschnitt

Zimmertiren:
Roéhrenspantiren

—gute Wasser- und Abwasserinstallation;

— Bad:
1 Wanne;.1 Dusche,-1-WC, 1 Waschbecken

— Gaste- WC:

1"WC, 1 Handwaschbecken

- durchschnittliche Ausstattungen
Einbaukuche

Einbaukliche mittlerer Qualitat.
Bestehend aus:

- Unterschrank mit u. a. Geschirrspller, Spulbecken und Ceran-

feldherd;
in der Wertermittlung bertcksichtigt

und

- Hochschrank mit Backofen und Kihlschrank

sowie Siteboard.

keine wesentlichen erkennbar.
Renovierungsbedarf Belage

zweckmafig

keine, unwirtschaftliche Grundrisse
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3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebaudes

besondere Bauteile:
besondere Einrichtungen:
Besonnung und Belichtung:

Bauschaden und Baumangel:

wirtschaftliche Wertminderungen:

Allgemeinbeurteilung:

3.3 Nebengebaude

keine

3.4 AuBenanlagen

Terrasse

keine vorhanden

gut

keine wesentlichen erkennbar
keine

Der bauliche Zustand ist gut.

Es besteht ein geringfligiger Renovierungsbedarf:

Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an.das 6ffentliche Netz; Terrasse,-Freitreppen, Garten und

Zisterne
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4  Ermittlung des Verkehrswerts

4.1 Grundstiicksdaten

Nachfolgend wird der Verkehrswert flr das mit einem Einfamilienwohnhaus bebaute Grundstlck in 37139
Adelebsen, Zum Feldholz 3 zum Wertermittlungsstichtag 10.06.2025 ermittelt.

Grundstiicksdaten:

Grundbuch Blatt Ifd. Nr.

Adelebsen 2263 1

Gemarkung Flur Flursttick Flache
Adelebsen 10 35/202 516-m?2

4.2 Verfahrenswahl mit Begriindung

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewdhnlichen Geschéaftsverkehr-und der sonstigen Umsténde dieses
Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfigung stehenden Daten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2 Immo-
WertV 21) ist der Verkehrswert von Grundstiicken mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit
Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln, insbesondere weil. diese lblicherweise nicht zur Erzielung von
Ertragen, sondern zur (personlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind.

Das Sachwertverfahren (gem. §§ 35 — 39 ImmoWertV 21) basiert im-Wesentlichen auf der Beurteilung des
Substanzwerts. Der vorlaufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des” Grundstiicks) wird als Summe aus
dem Bodenwert, dem vorlaufigen Sachwert der baulichen Anlagen und dem vorldufigen Sachwert der bauli-
chen AuBenanlagen und sonstigen Anlagen ermittelt.

Zusatzlich wird eine Ertragswertermittlung-(gem. §§ 27 — 34 ImmoWertV/-21) durchgefiihrt; das Ergebnis
wird jedoch nur unterstitzend, vorrangig als von der Sachwertberechnung unabhangige Berechnungsme-
thode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts-herangezogen.

Der Ertragswert nach dem allgemeinen:Ertragswertverfahren (gem.-§ 28 Satz 1 ImmoWertV 21) ergibt sich
als Summe von Bodenwert und dem.vorlaufigen Ertragswert der:baulichen Anlagen.

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom Ertragswert
der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufpreisen im Vergleichswertverfahren
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV/.21) so zu-ermitteln, wie er_sich ergeben wiirde, wenn das Grundstlick unbe-
baut ware.

Liegen jedoch geeignete \Bodenrichtwerte vor, so-kénnen diese zur Bodenwertermittlung herangezogen
werden (vgl. § 40 Abs: 2 ImmoWertV 21). Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bo-
dens fir eine Mehrheit von Grundsticken, die zu einer Bodenrichtwertzone zusammengefasst werden, fiir
die im Wesentlichen-gleiche Nutzungs-‘und Wertverhaltnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratme-
ter Grundstlcksflache. Der-veroffentlichte Bodenrichtwert wurde beziiglich seiner absoluten Hohe auf Plau-
sibilitat iberprift und als'zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf der
Grundlage-des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstiicks von dem Richtwertgrundstiick
in den wertbeeinflussenden Grundsticksmerkmalen — wie ErschlieBungszustand, beitragsrechtlicher Zu-
stand, Lagemerkmale, Art und Mal} der baulichen oder sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grund-
stlickszuschnitt = sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berticksichtigt.

Sowohl beider Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertungsgrundstick
betreffende besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale sachgemal® zu beriicksichtigen. Dazu
zahlen insbesondere:

e besondere Ertragsverhaltnisse (z. B. Abweichungen von der marktiblich erzielbaren Miete),

e Baumangel und Bauschaden,

e grundstiicksbezogene Rechte und Belastungen,

e Nutzung des Grundstiicks flir Werbezwecke und

¢ Abweichungen in der GrundstlicksgréRe, insbesondere wenn Teilflachen selbststandig verwertbar sind.
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4.3

Bodenwertermittiung

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstiicks

Der Bodenrichtwert betragt flir die Lage des Bewertungsgrundsticks 84,00 €/m? zum Stichtag
01.01.2025. Das Bodenrichtwertgrundstiick ist wie folgt definiert:

Entwicklungsstufe

Art der baulichen Nutzung
beitragsrechtlicher Zustand
Grundsticksflache (f)

=  baureifes Land

= WA (allgemeines Wohngebiet)

= frei

=  keine Angabe

Beschreibung des Bewertungsgrundstiicks

Wertermittlungsstichtag

Entwicklungsstufe

Grundsticksflache (f)

= 10.06.2025
=  baureifes Land
= 516 m?

Bodenwertermittiung des Bewertungsgrundstiicks

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhaltnisse-zum Wertermittlungsstichtag
10.06.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstiicksmerkmale des Bewertungsgrundstiicks angepasst.

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erlauterung
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei
beitragsfreier Bodenrichtwert = 84,00 €/m?
(Ausgangswert fiir weitere Anpassung)
ll. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts

Richtwertgrundstick | Bewertungsgrundstiick | Anpassungsfaktor Erlduterung
Stichtag 01.01.2025 10.06.2025 x 1,000 E1

lll. Anpassungen wegen :Abweichungen in:den wertbeeinflussenden Grundstiicksmerkmalen

Art der baulichen| WA (allgemeines X 1,000
Nutzung Wohngebiet)
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 84,00 €/m?
Flache (m?) keine-Angabe 516 X 1,000
Entwicklungsstufe baureifes'Land baureifes Land x 1,000
vorlaufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-| = 84,00 €/m?
denrichtwert
IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erlauterung
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 84,00 €/m?
Flache X 516 m?
beitragsfreier Bodenwert = 43.344,00 €
rd. 43.300,00€

Der beitragsfreie Bodenwert betragt zum Wertermittlungsstichtag 10.06.2025 insgesamt 43.300,00 €.

4.3.2 Erlauterungen zur Bodenrichtwertanpassung

E1 - Stichtagsanpassung

Ermittlung des Anpassungsfaktors:

Zugrunde gelegter Index: Festsetzung einer jahrlichen Bodenwertdynamik
Wertermittlungsstichtag

10.06.2025
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BRW-Stichtag - 01.01.2025
Zeitdifferenz = 0,44 Jahre
Bodenwertdynamik b x Y%/Jahr
insgesamt 0,00 %

Anpassungsfaktor (Stichtag) = 1,00

E2

Die angesetzten Beitrage fur ErschlieRungsanlagen (insbesondere fir StraRe und Kanal; nicht fir Wasser,
Strom und ggf. Gas, da diese i. d. R. nicht bereits beim unbebauten Grundstiick anfallen und demzufolge
nicht im abgabenfreien Bodenrichtwert enthalten sind) entstammen den Angaben der jeweils zustandigen
Stellen (Gemeindeverwaltung, Zweckverbande, Versorgungsunternehmen etc.). Bei fehlenden-6rtlichen Da-
ten wurden Durchschnitts-/Vergleichswerte aus [1], Kapitel 3.10.10 entnommen.

Ausbaubeitrage nach dem Kommunalabgabengesetz fallen derzeit nicht' an. Das:Grundstick ist aktuell
erschlieBungs- und beitragsfrei. Anderungen der rechtlichen und tatsachlichen. Verhaltnisse, die das Grund-
stlick/ die Grundstlicke, insbesondere neue Planungen (Stral3en; Wege, Platze, Grinanlagen usw.)kdnnen
nicht berlcksichtigt werden. Diese Feststellung/ Aussage gibt. die jeweilige: Rechtslage zum Wertermitt-
lungsstichtag wieder.
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4.4 Sachwertermittlung

4.41 Das Sachwertmodell der Inmobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 — 39 ImmoWertV 21 be-
schrieben.

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorlaufigen Sachwerten der auf dem
Grundstuck vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebaude und bauliche AuRenanlagen) sowie der sonsti-
gen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wert-
ermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale-abgeleitet.

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemaf’ § 40 Abs. 1 Immo-
WertV 21 i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den §§ 24 — 26 ImmoWertV 21 .grundsatzlich-so zu ermit-
teln, wie er sich ergeben wiirde, wenn das Grundstlick unbebaut ware.

Der vorlaufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer. Bauteile, besonderer (Be-
triebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskos-
ten unter Berlicksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Objektart, Gebaudestandard und
Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten.

Der vorlaufige Sachwert der Auf3enanlagen wird, sofern dieser nicht-bereits anderweitig miterfasst worden
ist, entsprechend der Vorgehensweise firr die Gebaude i.d.R. auf.der Grundlage von durchschnittlichen Her-
stellungskosten, Erfahrungssatzen oder hilfsweise durch sachverstéandige Schatzung (vgl. § 37 ImmoWertV
21) ermittelt.

Die Summe aus Bodenwert, vorldufigem Sachwert der.baulichen ‘Anlagen und-vorldufigem Sachwert der
baulichen AufRenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorlaufigen-Sachwert.des Grundstiicks.

Der so rechnerisch ermittelte vorldufige Sachwert ist anschlieRend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf
dem ortlichen Grundstliicksmarkt zu beurteilen.. Zur:Berucksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertver-
haltnisse) ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewer-
tungen, d.h. aus den Verhaltnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und fiir diese Vergleichsobjekte
berechnete vorlaufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln.-Die ,Marktanpassung® des vorlaufigen
Sachwerts an die Lage auf dem 6rtlichen Grundstucksmarkt fiihrt-im Ergebnis erst zum marktangepassten
vorlaufigen Sachwert des Grundstiicks-und stellt damit den ,wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sach-
wertermittlung dar.

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, bei
dem vorrangig der Zeitwert'der Substanz (Boden + Gebaude + AuRenanlagen + sonstige Anlagen) den Ver-
gleichsmalfstab bildet.

Der Sachwert ergibt sich-aus dem marktangepassten vorlaufigen Sachwert nach Berticksichtigung ggf. vor-
handener besonderer objektspezifischer Grundstiicksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21).

4.4.2 Erlauterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImnmoWertV 21)

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebdude-
flache (m?) des.(Norm)Gebaudes mit Normalherstellungskosten (NHK) flr vergleichbare Gebaude ermit-
telt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu ver-
anschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen.

Normalherstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten fir Gebdude mit
annahernd gleichem Ausbau- und Gebaudestandard ('Normobjekt'). Sie werden fiir die Wertermittlung auf
ein einheitliches Index-Basisjahr zurtickgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen tUberwiegend die
Dimension ,€/m? Brutto-Grundflache® oder ,£/m? Wohnflache® des Gebaudes und verstehen sich inkl. Mehr-
wertsteuer.

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21)

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als ,Kosten fur Pla-
nung, Baudurchfiihrung, behérdliche Prifung und Genehmigungen® definiert sind.

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits ent-
halten.
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Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhaltnis der durchschnittli-
chen ortlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstel-
lungskosten an das o6rtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemaf § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der
Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemafer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet Ublicherweise wirtschaftlich- genutzt werden
kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegen-
den Modell.

Restnutzungsdauer (§ 4i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei.ordnungsge-
maler Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist
in erster Naherung die Differenz aus 'Ublicher Gesamtnutzungsdauer' abziglich 'tatsachlichem Lebensalter
am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlangert(d. h. das Gebaude fik-
tiv verjungt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche ModernisierungsmafRnahmen durchgefihrt wurden
oder in den Wertermittlungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungs-
staus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeflihrt unterstellt werden.

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21)

Die Wertminderung der Gebaude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Ab-
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des-Gebaudes und der jeweils
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebaude ermittelt.

Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzelne:Bauteile

Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste -werthaltige:einzelne Bauteile, wie beispielsweise beson-
dere Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Besonderheiten (u.a. Ausbauzuschlag)
kénnen durch marktibliche Zuschlage bei'den durchschnittlichen Herstellungskosten bertcksichtigt werden.

AuBenanlagen

Dies sind auRerhalb der Gebaude befindliche mit-dem Grundstiick fest verbundene bauliche Anlagen (ins-
besondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebaudeaullenwand bis zur Grundstlicksgrenze, Einfrie-
dungen, Wegebefestigungen) und- nicht bauliche Anlagen‘(insbesondere Gartenanlagen).

Sachwertfaktor (§ 21 Abs: 3:ImmoWertV 21)

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis.;vorlaufiger Sachwert® ist in aller Regel nicht mit hierfur
gezahlten Marktpreisen-identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis ,vorlaufiger Sachwert* (= Substanz-
wert des Grundstiicks) an den Markt, d. h. an die fir vergleichbare Grundstlcke realisierten Kaufpreise an-
gepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors.

Der Sachwertfaktor ist das' durchschnittliche ‘Verhaltnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden,
nach den Vorschriften der-lmmoWertV-21 ermittelten ,vorlaufigen Sachwerte (= Substanzwerte). Er wird
vorrangig: gegliedert nach-der Objektart (er ist z.B. fir Einfamilienhausgrundstiicke anders als fur Ge-
schaftsgrundsticke), der:Region (er-ist z.B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau
hoéher-als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der Objektgrofe.

Durch:die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen fir vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwert-
faktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren.

Marktiibliche Zu- oder Abschlége (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhaltnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine An-
passung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend bericksichtigen, ist zur
Ermittlung des marktangepassten vorlaufigen Sachwerts eine zusatzliche Marktanpassung durch marktubli-
che Zu- oder Abschlage erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (§ 8 Abs. 3 InmoWertV 21)

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstlicksmerkmalen versteht man alle vom Ublichen Zustand
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abwei-
chungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Uberalterung, insbesondere Baumangel und
Bauschaden (siehe nachfolgende Erlauterungen), grundstiicksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktiblich erzielbaren Ertrédgen).

Seite 16 von 34



Aktenzeichen des Amtsgerichts Gottingen: Aktenzeichen des Gutachters: G03-2025
75 K 3/25

Baumaéngel und Bauschéaden (§ 8 Abs. 3 InmoWertV 21)

Baumangel sind Fehler, die dem Gebaude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. durch mangelhafte
Ausfihrung oder Planung. Sie kénnen sich auch als funktionale oder asthetische Mangel durch die Weiter-
entwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschaden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachtragliche auflere Einwirkungen
oder auf Folgen von Baumangeln zurtickzufiihren.

Fir behebbare Schaden und Mangel werden die diesbezlglichen Wertminderungen auf der Grundlage der
Kosten geschatzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schatzung kann durch pauschale Ansat-
ze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen.

Der Bewertungssachverstandige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen. zur Herstellung ei-
nes normalen Bauzustandes nur Uberschlagig schatzen, da

e nur zerstorungsfrei — augenscheinlich untersucht wird,

e grundsatzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverstandi-
gen fur Schaden an Gebauden notwendig).

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittiung allein auf-
grund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Orts-
termin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o:a. Funktionspriifungen,
Vorplanung und Kostenschatzung angesetzt sind.
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4.4.3 Sachwertberechnung

Gebdudebezeichnung Einfamilienwohnhaus
Normalherstellungskosten (Basisjahr 2010) = 1.942,00 €/m? WF
Berechnungsbasis

e Wohn-/Nutzflache (WF/NF) X 82,24 m?
Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile + 6.500,00 €
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen| = 166.210,08 €
im Basisjahr 2010

Baupreisindex (BPI) 10.06.2025 (2010 = 100) X 187,2/100
Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen| = 311.145,27 €
am Stichtag

Regionalfaktor X 0,920
Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen ami.. = 286.253,65 €
Stichtag

Alterswertminderung

e Modell linear
e Gesamtnutzungsdauer (GND) 70 Jahre
¢ Restnutzungsdauer (RND) 64 Jahre
e prozentual 8,57 %
e Faktor X 0,9143
vorlaufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 261.721,71 €
vorlaufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Auflenanlagen) 261.721,71 €
vorlaufiger Sachwert der baulichen AuRenanlagen-und sonstigen Anlagen + 15.703,30 €
vorlaufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 277.425,01 €
beitragsfreier Bodenwert (vgl.-Bodenwertermittiung) + 43.300,00 €
vorlaufiger Sachwert = 320.725,01 €
Sachwertfaktor X 0,99
Marktanpassung durch marktiibliche Zu- oder-Abschlage - 0,00 €
marktangepasster vorlaufiger Sachwert = 317.517,76 €
besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale + 10.000,00 €
Sachwert = 327.517,76 €

4.4.4 Erlauterung zur Sachwertberechnung

Berechnungsbasis

rd. 328.000,00 €

Die Berechnung der Gebaudeflachen (Brutto-Grundflachen (BGF) oder Wohnflachen (WF)) wurde von mir
durchgefiihrt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbeziiglichen Vorschrift (DIN
277 — Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwend-
bar. Die Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1,
Kapitel 16 und 17);

bei der BGF z. B.

e (Nicht)Anrechnung der Gebaudeteile ¢ (z. B. Balkone) und

¢ Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen;
bei der WF z. B.

¢ Nichtanrechnung der Terrassenflachen.

Seite 18 von 34



Aktenzeichen des Amtsgerichts Gottingen: Aktenzeichen des Gutachters: G03-2025
75 K 3/25

Herstellungskosten

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausfiihrungen in der Wertermittlungsliteratur und
den Erfahrungen des Sachverstandigen auf der Basis der Preisverhaltnisse im Basisjahr angesetzt. Der
Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 enthommen.

Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) fiir das Gebéau-
de: Einfamilienwohnhaus

Ermittlung des Gebaudestandards:

Bauteil Wagungsanteil Standardstufen

[%] 1 2 3 4 5
AulRenwande 23,0 % 1,0
Dach 15,0 % 0,7 0,3
Fenster und Auf3entlren 11,0 % 1,0
Innenwande und -tiren 11,0 % 1,0
Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 % 1,0
FulRboden 5,0 % 0,8 0,2
Sanitareinrichtungen 9,0 % 1,0
Heizung 9,0 % 0,7 0,3
Sonstige technische Ausstattung 6,0 % 1,0
insgesamt 100,0 % 0,0% 00% | 918% | 82% | 0,0%

Beschreibung der ausgewahlten Standardstufen

AulRenwande

ein-/zweischaliges. . Mauerwerk, -z.B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbeton-
Standardstufe 3 | steinen; Edelputz;, Warmedammverbundsystem oder Warmedammputz (nach ca.
1995)

Dach

Faserzement-Schindeln, beschichtete -Betondachsteine und Tondachziegel, Folienab-

Standardstufe 3 dichtung; Rinnen und Fallrohre:aus Zinkblech; Dachddmmung (nach ca. 1995)

glasierte Tondachziegel, Flachdachausbildung tlw. als Dachterrassen; Konstruktion in
Brettschichtholz,schweres- Massivflachdach; besondere Dachformen, z.B. Mansar-
den-, Walmdach; Aufsparrendammung, Uberdurchschnittiche Dammung (nach ca.
2005)

Standardstufe 4

Fenster und AuRentliren

Zweifachverglasung. (nach ca. 1995), Rollladen (manuell); Haustir mit zeitgemalem

Standargsuye 3 Warmeschutz (nach ca. 1995)

Innenwande und -tiiren

nicht tragende Innenwénde in massiver Ausfihrung bzw. mit Dammmaterial gefullte

Slandardstite s Standerkonstruktionen; schwere Turen, Holzzargen

Deckenkonstruktion und Treppen

Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Est-

Standgrastufe 3 rich); geradlaufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallschutz

FuRboden

Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Bdden besserer Art und Ausfihrung, Fliesen,

Standardstufe 3 Kunststeinplatten

Natursteinplatten, Fertigparkett, hochwertige Fliesen, Terrazzobelag, hochwertige

Standardstufe 4 Massivholzbdden auf gedammter Unterkonstruktion

Sanitareinrichtungen

1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gaste-WC; Wand- und Bodenfliesen, raum-

Standardstufe 3 hoch gefliest

Heizung
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Standardstufe 3

elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brenn-
wertkessel

Standardstufe 4

FulRbodenheizung, Solarkollektoren fur Warmwassererzeugung, zusatzlicher Kamin-
anschluss

Sonstige technische Ausstattung

Standardstufe 3

zeitgemale Anzahl an Steckdosen und Lichtauslassen, Zahlerschrank (ab ca. 1985)
mit Unterverteilung und Kippsicherungen

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 fiir das Gebaude:

Einfamilienwohnhaus
Nutzungsgruppe:
Anbauweise:
Gebaudetyp:

Ein- und Zweifamilienhauser
freistehend
EG, nicht unterkellert, nicht zu Wohnzwecken ‘ausbaubares

Beriicksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebaudes

Standardstufe tabellierte relativer relativer
NHK 2010 Gebaude- NHK 2010-Anteil
standardanteil
[€/m> WF] [%] [€/m? WF]
1 1.335,00 0,0 0,00
2 1.480,00 0,0 0,00
3 1.705,00 91,8 1.565,19
4 2.055,00 8,2 168,51
5 2.570,00 0,0 0,00
gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 1.733,70
gewogener Standard = 3,1

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen

die tabellierten NHK.

Beriicksichtigung der erforderlichen Korrektur--und Anpassungsfaktoren

gewogene, standardbezogene NHK 2010

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemaR Sprengnetter

* Objektgrofle

NHK 2010 fiir das Bewertungsgebaude

X

rd.

Zuschlag fiir nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile

Fir die von:den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile werden pauscha-
le Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschlage in der Hohe geschéatzt, wie dies dem gewdhnlichen Ge-
schaftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschatzungen sind insbesondere die in [1], Kapitel
3.01.2, 3.01.3 und 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte fir durchschnittliche Herstellungskosten bzw.
Ausbauzuschlage. Bei alteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemafRen werthaltigen einzelnen

Bauteilen erfolgt die Zeitwertschatzung unter Beriicksichtigung diesbeziiglicher Abschlage.

1.733,70 €/ m? WF

1,120

1.941,74 €/m> WF
1.942,00 €/m* WF
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Gebaude: Einfamilienwohnhaus

Bezeichnung durchschnittliche Herstel-
lungskosten
Zuschlage zu den Herstellungskosten 0,00€
Besondere Bauteile 0,00€
Besondere Einrichtungen (Einzelaufstellung)
Einbaukiiche 6.500,00 €
Summe 6.500,00 €

Baupreisindex

Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich-um durchschnittliche Herstel-
lungskosten fiir das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis zum Wertermittlungsstichtag ver-
anderten Baupreisverhaltnisse zu berlicksichtigen, wird der vom Statistischen Bundesamt zum Wertermitt-
lungsstichtag zuletzt verdéffentlichte und fir die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex
verwendet. Da sich der vom Statistischen Bundesamt verdffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr
der NHK 2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen: . Sowohl die vom Statistischen
Bundesamt verdffentlichten als auch die auf die fur Wertermittlungszwecke notwendigen weiteren Basisjah-
re umgerechneten Baupreisindizes sind auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt.

Baukostenregionalfaktor

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine ModellgroRe im Sachwertverfahren. Aufgrund der
Modellkonformitat (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV-21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor
angesetzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag.

Baunebenkosten

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten fir Planung, Baudurchfiihrung, behérdliche
Prifungen und Genehmigungen. Sie sind-in-den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten.

AuBenanlagen

insbesondere Freitreppen und Zisterne

Aufllenanlagen vorlaufiger Sachwert (inkl.
BNK)
prozentuale Schatzung: 6,00 %-der vorlaufigen Gebaudesachwerte insg. 15.703,30 €
(261.721,71 €)
Summe 15.703,30 €
Gesamtnutzungsdauer

Die ubliche  wirtschaftliche “Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der fur die
Bestimmung der-NHK 'gewahlten Gebdudeart sowie dem Gebdudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb
wertermittiungstechnisch dem Gebaudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen.

Ermittlung der standardbezogenen GND fiir das Gebaude: Einfamilienwohnhaus

Die GND wird mit Hilfe des Gebaudestandards aus den fiir die gewahlte Gebaudeart und den Standards ta-
bellierten liblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt.

Standard 1 2 3 4 5
Ubliche GND [Jahre] 60 65 70 75 80

Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebaudestandard von 3,1 betragt demnach rd. 70
Jahre.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Naherung die Differenz aus 'Ublicher Gesamtnutzungsdauer' abzuglich
'tatsachlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlan-
gert (d. h. das Gebaude fiktiv verjingt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmalf3-
nahmen durchgefihrt wurden oder in den Wertermittlungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur
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Beseitigung des Instandhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchge-
fuhrt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Bertcksichtigung von durchgefihrten oder
zeitnah durchzufihrenden wesentlichen Modernisierungsmafinahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 be-
schriebene Modell angewendet.

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer

fiir das Gebdude: Einfamilienwohnhaus

Das (gemaf Bauamt) ca. 2019 errichtete Gebaude wurde nicht (wesentlich) modernisiert.

In Abhangigkeit von:

e der Ublichen Gesamtnutzungsdauer (70 Jahre) und

e dem (,vorlaufigen rechnerischen®) Gebaudealter (2025 — 2019 = 6 Jahre) ergibt sich eine (vorlaufige
rechnerische) Restnutzungsdauer von (70 Jahre — 6 Jahre =) 64 Jahren

¢ und aufgrund des Modernisierungsgrads "nicht modernisiert" ergibt sich-fir das Gebaude gemaf der

Punktrastermethode "Sprengnetter/Kierig" eine (modifizierte) Restnutzungsdauervon 64 Jahren und
somit ein fiktives Baujahr von 2019.

Alterswertminderung

Die Alterswertminderung der Gebaude wird unter Berlcksichtigung der. Gesamtnutzungsdauer und der
Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt.’ Dabei ist ~das den Wertermittlungsdaten
zugrundeliegende Alterswertminderungsmodell anzuwenden:

Sachwertfaktor

Sachwertfaktor/ Ausweis Gutachterausschuss:

Vorlufiger Sachwert [€]: |280.000 |
Bodenrichtwert [€/m?]: | 84 |
Standardstufe: | 31 |
Lage: |Gﬁa&aé—3 * |
Restnutzungsdauer: | B4 |
Wohnfliche [m?] EE] |

Sachwertfaktor:

Standardabweichung:
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Marktiibliche Zu- oder Abschliage

Die allgemeinen Wertverhaltnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine An-
passung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berlicksichtigen. Aus die-
sem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorlaufigen Sachwerts eine zusatzliche Marktanpas-
sung durch marktubliche Zu- oder Abschlage erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale
Erlauterungen zu Kostenermittlungen im Rahmen der Verfahren der Wertermittlung:

In diesem Gutachten sind die Auswirkungen ggf. vorhandener Bauschaden und-Baumangel oder Sanie-
rungs- und Modernisierungsleistungen auf den Verkehrswert pauschal und in dem am-Besichtigungstag of-
fensichtlichem und augenscheinlich erkennbaren Ausmaf} und/ oder gemaR der. Angaben des-Eigentiimers/
Verwalters bericksichtigt worden. Eine tiefgreifende Kostenuntersuchung/ Angebotseinholung.sollte, infolge
regionaler und marktwirtschaftlicher Schwankungen, erfolgen. Es wurden bundesdurchschnittliche Erfah-
rungswerte It. Tabelle fur pauschale Herstellungs-, Instandsetzungs- und Modernisierungskosten ange-
wandt. Die Kostenangaben beziehen sich auf fertige Arbeiten.

besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale Wertbeeinflussung insg.

Unterhaltungsbesonderheiten 10.000,00 €
e  pauschale Schatzung
Unterstellte Modernisierungen

Summe 10.000,00 €

Erlauterungen zu den Unterhaltungsbesonderheiten
Renovierungsbedarf Belage
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4.5 Ertragswertermittiung

4.5.1 Das Ertragswertmodell der Inmobilienwertermittlungsverordnung

Das Modell fur die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 — 34 ImmoWertV 21 beschrieben.

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktiblich erzielbaren jahrlichen Ertragen (insbesondere
Mieten und Pachten) aus dem Grundstiick. Die Summe aller Ertrage wird als Rohertrag bezeichnet. Maf3-
geblich fur den vorlaufigen (Ertrags)Wert des Grundstiicks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermit-
telt sich als Rohertrag abziglich der Aufwendungen, die der Eigentimer fur die Bewirtschaftung einschlieR-
lich Erhaltung des Grundsticks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten).

Das Ertragswertverfahren fulRt auf der Uberlegung, dass der dem Grundstiickseigentimer verbleibende
Reinertrag aus dem Grundstlick die Verzinsung des Grundstlickswerts (bzw. des daflir gezahlten Kaufprei-
ses) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags be-
stimmt.

Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag fiir ein bebautes Grundstiick sowohl die Verzinsung fir den
Grund und Boden als auch fir die auf dem Grundstiick vorhandenen baulichen:(insbesondere Gebaude)
und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund.und Boden gilt grundsatzlich als unver-
ganglich (bzw. unzerstoérbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und
sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt.

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebaude und Auflenanlagen i. d. R: im Vergleichswertverfahren
(vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsatzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben wirde, wenn das
Grundstiick unbebaut ware.

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil-wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (ob-
jektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewi-
ge Rentenrate des Bodenwerts dar.)

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil-ergibt sich-als Differenz ,(Gesamt)Reinertrag
des Grundstlicks* abziglich ,Reinertragsanteil des Grund und Bodens*:

Der vorlaufige Ertragswert der baulichen-Anlagen wird ‘durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertbe-
rechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und-sonstigen-Anlagen unter Verwendung des (objekt-
spezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt.

Der vorlaufige Ertragswert setzt sich‘aus der . Summe von:,Bedenwert® und ,vorlaufigem Ertragswert der
baulichen Anlagen® zusammen.

Gdf. bestehende besondere:objektspezifische Grundstiicksmerkmale, die bei der Ermittlung des vorlau-
figen Ertragswerts nicht berticksichtigt.wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktan-
gepassten vorlaufigen Ertragswert sachgemaf zu berticksichtigen.

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abgeleiteten Lie-
genschaftszinssatzes-einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der Grundlage des marktlblich er-
zielbaren Grundstiicksreinertrages dar.

4.5.2 Erlauterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV.21)

Der.Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemafier Bewirtschaftung und zulassiger Nutzung marktiblich er-
zielbaren Ertrage-aus dem Grundstiick. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den Ublichen (nachhaltig
gesicherten) 'Einnahmemaoglichkeiten des Grundsticks (insbesondere der Gebdude) auszugehen. Als
marktublich-erzielbare Ertrdge kdnnen auch die tatsdchlichen Ertrage zugrunde gelegt werden, wenn diese
markttblich sind.

Weicht die tatsachliche Nutzung von Grundstiicken oder Grundsticksteilen von den Ublichen, nachhaltig
gesicherten Nutzungsmdglichkeiten ab und/oder werden fiir die tatsachliche Nutzung von Grundstliicken
oder Grundstiicksteilen vom Ublichen abweichende Entgelte erzielt, sind fiir die Ermittlung des Rohertrags
zunachst die fur eine Ubliche Nutzung marktiblich erzielbaren Ertrége zugrunde zu legen.

Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21)

Die Bewirtschaftungskosten sind marktiblich entstehende Aufwendungen, die flir eine ordnungsgemalie
Bewirtschaftung und zuldssige Nutzung des Grundstlicks (insbesondere der Gebaude) laufend erforderlich
sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das Miet-
ausfallwagnis und die Betriebskosten.

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch
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uneinbringliche Riickstande von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch voriibergehenden
Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung ei-
nes Mietverhaltnisses oder Rdumung (§ 32 Abs. 4 ImmoWertV 21 und § 29 Satz 1 und 2 II. BV).

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(anteile) in Abzug
gebracht, die vom Eigentimer zu tragen sind, d. h. nicht zusatzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mie-
ter umgelegt werden kénnen.

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21)

Der vorlaufige Ertragswert ist der auf die Wertverhédltnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Ein-
mal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt wahrend seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Ertrage
einschlieBlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkiinfte aller wahrend der Nutzungsdauer noch an-
fallenden Ertrage — abgezinst auf die Wertverhaltnisse zum Wertermittlungsstichtag —:sind. wertmaRig
gleichzusetzen mit dem vorlaufigen Ertragswert des Objekts.

Als Nutzungsdauer ist fur die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer:anzusetzen, fir den
Grund und Boden unendlich (ewige Rente).

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 InmoWertV 21)

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengrofie im Ertragswertverfahren. Er ist auf-der Grundlage geeigne-
ter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinertrage fir-mit dem Bewertungsgrundstiick hinsichtlich
Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstliicke nach den Grundsatzen des Ertragswertverfahrens als
Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV .21). Der Ansatz des (marktkonformen) objekt-
spezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes fur die:Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit
sicher, dass das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis_liefert, d.h..dem Verkehrswert ent-
spricht.

Der Liegenschaftszinssatz Gbernimmt demzufolge-die Funktion-der Marktanpassung im Ertragswertverfah-
ren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhéltnisse auf-dem Grundsticksmarkt erfasst.

Restnutzungsdauer (§ 4i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsge-
maler Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt: werden kann. Als Restnutzungsdauer ist
in erster Naherung die Differenz aus 'Ublicher Gesamtnutzungsdauer' abzlglich 'tatsachlichem Lebensalter
am Wertermittlungsstichtag' zugrunde-gelegt. Diese wird allerdings dann verlangert (d. h. das Gebaude fik-
tiv verjungt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmallnahmen durchgefihrt wurden
oder in den Wertermittlungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungs-
staus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung-als-bereits durchgefiihrt unterstellt werden.

Marktiibliche Zu- oder Abschléage (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)

Lassen sich die allgemeinen Wertverhaltnisse bei.Verwendung der Liegenschaftszinssatze auch durch eine
Anpassung mittels-Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend beriicksichtigen, ist zur
Ermittlung des marktangepassten vorldufigen-Ertragswerts eine zusatzliche Marktanpassung durch markt-
Ubliche Zu- oder.Abschlage.erforderlich.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

Unter den-besonderen objektspezifischen Grundstlicksmerkmalen versteht man alle vom Ublichen Zustand
vergleichbarer -Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abwei-
chungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Uberalterung, insbesondere Baumangel und
Bauschaden (siehe nachfolgende Erlduterungen), grundstiicksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktiblich erzielbaren Ertragen).

Baumaéngel und Bauschéaden (§ 8 Abs. 3 InmoWertV 21)

Baumangel sind Fehler, die dem Gebaude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften — z. B. durch mangelhafte
Ausfuhrung oder Planung. Sie kdnnen sich auch als funktionale oder asthetische Mangel durch die Weiter-
entwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen.

Bauschaden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachtragliche auf3ere Einwirkungen
oder auf Folgen von Baumangeln zurtckzufihren.

Fir behebbare Schaden und Mangel werden die diesbezliglichen Wertminderungen auf der Grundlage der
Kosten geschéatzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schatzung kann durch pauschale Ansat-
ze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittiungen erfolgen.

Der Bewertungssachversténdige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung ei-
nes normalen Bauzustandes nur Uberschlagig schatzen, da
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e nur zerstdrungsfrei — augenscheinlich untersucht wird,

e grundsatzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverstandi-
gen fur Schaden an Gebauden notwendig).

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittiung allein auf-
grund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortster-
min ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. a. Funktionsprifungen,
Vorplanung und Kostenschatzung angesetzt sind.
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4.5.3 Ertragswertberechnung

Gebaudebezeichnung Mieteinheit Flache | Anzahl tatsidchliche Nettokaltmiete
Ifd. | Nutzung/Lage (m?) (Stk.) (€/m?) monatlich jahrlich
Nr. bzw. € €)
(€/Stk.)
Einfamilienwohnhaus |1 | Gesamt 82,24 - 0,00 0,00
Summe 82,24 - 0,00 0,00
Gebaudebezeichnung Mieteinheit Flache | Anzahl | marktiiblich erzielbare Nettokaltmiete
Ifd. | Nutzung/Lage (m?) (Stk.) (€/m?) monatlich jahrlich
Nr. bzw. (€) (€)
(€/Stk:)
Einfamilienwohnhaus |1 | Gesamt 82,24 8,45 694,93 8.339,16
Summe 82,24 - 694,93 8.339,16

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktiblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgefihrt
(vgl. § 27 Abs. 1 ImmoWertV 21).

jahrlicher Rohertrag (Summe der marktiblich_erzielbarenjahrlichen Nettokalt-

mieten)

Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters)
(19,00 % der marktiblich erzielbaren jahrlichen Nettokaltmiete)

jahrlicher Reinertrag

Reinertragsanteil des Bodens
1,30 % von 43.300,00 € (Liegenschaftszinssatz x Bodenwert-(beitragsfrei))

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen
Kapitalisierungsfaktor (gem..§ 34 Abs. 2. ImmoWertV 21)

bei LZ=1,30 % Liegenschaftszinssatz
und RND = 64 Jahren-Restnutzungsdauer

vorlaufiger Ertragswert der-baulichen und sonstigen Anlagen
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittiung)

vorlaufiger Ertragswert

Marktanpassung durch-marktiibliche Zu- oder Abschlage

marktangepasster vorlaufiger Ertragswert

besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale

Ertragswert

4.5.4 Erlauterung zur Ertragswertberechnung

Wohn- bzw. Nutzflichen

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflachen wurden von mir durchgefiihrt. Sie orientieren sich an der
Wohnflachen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhangigen Wohnflachenberechnung und Mietwertermitt-
lung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere fiir Mietwertermittiungen entwickelten Maf3-
gaben zur wohnwertabhangigen Anrechnung der Grundflachen auf die Wohnflache systematisiert sind, so-
fern diesbezlgliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansatzen bericksichtigt sind (vgl. [2], Teil 1,
Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis tblichen Nutzflachenermittlung. Die Berechnungen kénnen
demzufolge teilweise von den diesbezuglichen Vorschriften (WoFIV; Il. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen;

8.339,16 €

1.584,44 €

6.754,72 €

562,90 €

6.191,82 €

43,268

267.907,67 €

43.300,00 €

311.207,67 €

0,00 €

311.207,67 €

10.000,00 €

321.207,67 €
321.000,00 €
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sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar.

Rohertrag

Die Basis fur die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstiick marktublich erzielbare Nettokaltmie-
te. Diese entspricht der jahrlichen Gesamtmiete ohne samtliche auf den Mieter zusatzlich zur Grundmiete
umlagefahigen Bewirtschaftungskosten. Ein ortlicher Mietspiegel existiert nicht.

Die marktlblich erzielbare Miete wurde daher auf der Grundlage von verfligbaren Vergleichsmieten flir mit
dem Bewertungsgrundsttick vergleichbar genutzte Grundstticke

e aus Mietableitungen des ortlichen Gutachterausschusses
e und
¢ aus anderen Mietpreisverdffentlichungen (Internet)

als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt- siehe dazu Anlage 6.-Dabei werden wesentli-
che Qualitatsunterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften
durch entsprechende Anpassungen bertcksichtigt.

Ermittlung der nachhaltig erzielbaren Nettokaltmiete (NKM) fiir das :Gebaude: Einfamilienwohnhaus

Ertragseinheit Vergleichs- | WF/NF- Grundfla- Sonstige Korrek- NKM
miete Korrek- chenbeson- turen
tur derheiten
Nr.| Nutzung/Lage (€/m3) KO K1 K2 (€/m2?)
1 |Gesamt 8,80 0,96 1,00 1,00 8,45

Bewirtschaftungskosten

Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden ‘auf 'der Basis von Marktanalysen
vergleichbar genutzter Grundstiicke (insgesamt als prozentualer Anteil-am Rohertrag, oder auch auf €/m?
Wohn- oder Nutzflache bezogen oder als Absolutbetrag-je:Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenan-
teil) bestimmt.

Dieser Wertermittlung werden u. a. die\in [1], Kapitel=3.05 verdffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaf-
tungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet
wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssatze zugrunde liegt.

Liegenschaftszinssatz

Da fur die Objektart des‘Bewertungsobjektes kein geeigneter Liegenschaftszinssatz vorliegt, wird der zur
Erzielung eines marktkonformen (d._h. verkehrswertnahen) Ergebnisses bendtigte Liegenschaftszinssatz
insbesondere auf der Grundlage der Dr. Sprengnetterdatenbank unter Beachtung von

e des in [1], Kapitel 3.04 verdffentlichten-Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszins-
satze als Referenz- und:Erganzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssatze gegliedert nach Objekt-
art, Restnutzungsdauer des Gebaudes sowie Objektgrofie (d. h. des Gesamtgrundstiickswerts) angege-
ben sind, sowie

e eigener Untersuchungen des ortlichen Grundstiicksmarktes und Ableitungen des Sachverstandigen, ins-
besondere zu der regionalen Anpassung der v. g. bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssatze

bestimmt und angesetzt.

Marktiibliche Zu- oder Abschliage

Die allgemeinen Wertverhaltnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftszinssatzes auch durch ei-
ne Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berlcksichtigen. Aus
diesem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorlaufigen Ertragswerts eine zusatzliche Marktan-
passung durch marktiibliche Zu- oder Abschlage erforderlich.

Gesamtnutzungsdauer

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermitt-
lungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell
verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssatze zugrunde liegt.
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Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen.

Restnutzungsdauer

Als Restnutzungsdauer ist in erster Naherung die Differenz aus 'Ublicher Gesamtnutzungsdauer' abziglich
'tatsachlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlan-
gert (d. h. das Gebaude fiktiv verjiingt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmalf3-
nahmen durchgefiihrt wurden oder in den Wertermittlungsansatzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur
Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchge-
flhrt unterstellt werden.

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Bertcksichtigung von: durchgefihrten oder
zeitnah durchzufihrenden wesentlichen Modernisierungsmafinahmen, wird das in.[1], ‘Kapitel 3.02.4 be-
schriebene Modell angewendet.

Vgl. diesbezlglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittiung.

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale

Hier werden die wertmaRigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansatzen des Ertragswertver-
fahrens bereits berlicksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend:berlicksichtigt, wie sie
offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentimer etc. mitgeteilt worden sind.

besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale Wertbeeinflussung insg.

Unterhaltungsbesonderheiten 10.000,00 €
e  pauschale Schatzung
Unterstellte Modernisierungen

Summe 10.000,00 €

Erlauterungen zu den Unterhaltungsbesonderheiten
Renovierungsbedarf Belage
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4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen

Der Abschnitt ,Verfahrenswahl mit Begriindung* dieses Verkehrswertgutachtens enthalt die Begriindung fur
die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezogenen Wertermittlungsver-
fahren. Dort ist auch erlautert, dass sowohl das Vergleichswert-, das Ertragswert- als auch das Sachwert-
verfahren auf fUr vergleichbare Grundstiicke gezahlten Kaufpreisen (Vergleichspreisen) basieren und des-
halb Vergleichswertverfahren, d. h. verfahrensmafige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfah-
ren fihren deshalb gleichermalen in die Nahe des Verkehrswerts.

Wie geeignet das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hangt dabei entscheidend von

zwei Faktoren ab:

e von der Art des zu bewertenden Objekts (libliche Nutzung; vorrangig rendite- oder substanzwertorientier-
te Preisbildung im gewdhnlichen Geschaftsverkehr) und

e von der Verfuigbarkeit und Zuverlassigkeit der zur Erreichung einer hohen:Marktkonformitat des Verfah-
rensergebnisses erforderlichen Daten.

4.6.2 Zur Aussagefahigkeit der Verfahrensergebnisse
Grundstlicke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden-aus den bei-der Wahl der Wertermittlungs-
verfahren beschriebenen Griinden als Eigennutzungsobjekt erworben.

Die Preisbildung im gewdhnlichen Geschaftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in die Sach-
wertermittlung einflieRenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig-aus dem ermittelten Sach-
wert abgeleitet.

Grundsatzlich sind bei jeder Immobilieninvestition-auch die-Aspekte des Ertragswertverfahrens (eingesparte
Miete, steuerliche Abschreibungsmoglichkeiten und demzufolge eingesparte Steuern) von Interesse. Zudem
stehen die fur eine marktkonforme Ertragswertermittlung-(Liegenschaftszinssatz und marktibliche Mieten)
erforderlichen Daten zur Verfligung. Das Ertragswertverfahren wurde deshalb stitzend angewendet.

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse

Der Sachwert wurde mit rd. 328.000,00 €,
der Ertragswert mit rd. 321.000,00 €
ermittelt.

4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse

Da mehrere Wertermittiungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Ergebnissen die-
ser Verfahren unter Wirdigung:(d. h. Gewichtung) deren Aussagefahigkeit abzuleiten (vgl. § 6 Abs. 4 Immo-
WertV 21).

Die Aussagefahigkeit (das-Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich von den
fur die zu. bewertende. Objektart im-gewohnlichen Geschiftsverkehr bestehenden Preisbildungsme-
chanismen und 'von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren erreichbaren Ergebniszuverlassig-
keit bestimmt.

Bei dem.Bewertungsgrundstiick handelt es sich um ein Eigennutzungsobjekt. Bezlglich der zu bewerten-
den Objektart wird deshalb dem Sachwert das Gewicht 1,00 (c) und dem Ertragswert das Gewicht 0,40 (a)
beigemessen.

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen fiir das Sachwertverfahren in sehr
guter Qualitat (genauer Bodenwert, ortlicher Sachwertfaktor) und fiir das Ertragswertverfahren in guter Qua-
litat (ausreichend gute Vergleichsmieten, Gberortlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfigung.

Bezuglich der erreichten Marktkonformitat der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Sachwertverfahren
das Gewicht 1,00 (d) und dem Ertragswertverfahren das Gewicht 0,90 (b) beigemessen.

Insgesamt erhalten somit

das Ertragswertverfahren das Gewicht 0,40 (a) x 0,90 (b) = 0,360 und

das Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (c) x 1,00 (d) = 1,000.

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen betragt:
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[328.000,00 € x 1,000 + 321.000,00 € x 0,360] + 1,360 = rd. 326.000,00 €.

4.6.5 Verkehrswert

Der Verkehrswert flir das mit einem Einfamilienwohnhaus bebaute Grundstiick in 37139 Adelebsen, Zum
Feldholz 3

Grundbuch Blatt Ifd. Nr.
Adelebsen 2263 1
Gemarkung Flur Flurstiick
Adelebsen 10 35/202

wird zum Wertermittlungsstichtag 10.06.2025 mit rd.

326.000 €

in Worten: dreihundertsechsundzwanzigtausend Euro
geschatzt.

Der Sachverstandige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass-ihm keine Ablehnungsgriinde ent-
gegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder-Sachverstandiger nicht zulassig ist oder seinen
Aussagen keine volle Glaubwirdigkeit beigemessen werden kann.

Dingelstadt, den 14. Juni 2025
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Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur fir den Auftraggeber und den angegebenen
Zweck bestimmt. Eine Vervielféltigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung
gestattet.

Der Auftragnehmer haftet fur die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen
und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung.

Der Auftragnehmer haftet unbeschrankt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver-
wendung) ein Dritter Schadenersatzanspriiche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit,
einschlieBlich von Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit der Vertreter oder Erfullungsgehilfen des Auftragneh-
mers beruhen, in Fallen der Ubernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von
Mangeln, sowie in Fallen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Korpers-oder der Gesundheit.

In sonstigen Fallen der leichten Fahrlassigkeit haftet der Auftragnehmer nur, 'sofern eine Pflicht verletzt wird,
deren Erflllung die ordnungsgemafe Durchfiihrung des Vertrages iberhaupt erst ermdéglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmafig vertrauen darf (Kardinalpflicht). In einem:solchen Fall ist die
Schadensersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberihrt.

Ausgeschlossen ist die persdnliche Haftung des Erfiillungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan-
gehdrigen des Auftragnehmers fir von ihnen durch leichte Fahrlassigkeit verursachte Schaden.

Die Haftung fiir die Vollstandigkeit, Richtigkeit und Aktualitédt von Informationen und Daten, die von Dritten
im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder tibermittelt werden; ist auf die Hoéhe des fir den Auf-
tragnehmer méglichen Rickgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschrankt.

Eine Uber das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen. AuRerdem wird darauf hingewie-
sen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Stralenkarte, Stadtplan,-Lageplan, Luftbild, u. a.) und
Daten urheberrechtlich geschitzt sind. Sie dirfen nicht aus-dem Gutachten separiert und/oder einer ande-
ren Nutzung zugefiihrt werden. Falls das Gutachten im Internet verdffentlicht wird, wird zudem darauf hin-
gewiesen, dass die Verdffentlichung nicht fir kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangs-
versteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veroffent-
licht werden, in anderen Fallen maximal fir die Dauer von 6 Monaten.

5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittiung
—in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gultigen Fassung -

BauGB:
Baugesetzbuch

BauNVO:
Baunutzungsverordnung — Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke

LBO:
Niedersachsische Bauordnung

BGB:
Birgerliches Gesetzbuch

ZVG:
Gesetz Uber die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung

ImmoWertV:
Verordnung uber die Grundsatze fur die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der fur die Wert-
ermittlung erforderlichen Daten — Immobilienwertermittlungsverordnung — ImmoWertV

SW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie — SW-RL)
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VW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie — VW-RL)

EW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie — EW-RL)

BRW-RL:
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie — BRW-RL)

WertR:
Wertermittlungsrichtlinien — Richtlinien fir die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstiicken

WoFIV:
Wohnflachenverordnung — Verordnung zur Berechnung der Wohnflache

WMR:
Wohnflachen- und Mietwertrichtlinie — Richtlinie zur wohnwertabhangigen Wohnflachenberechnung und
Mietwertermittlung

DIN 283:
DIN 283 Blatt 2 “Wohnungen; Berechnung der Wohnflachen und Nutzflachen” (Ausgabe Februar 1962; ob-
wohl im Oktober 1983 zurtickgezogen findet die Vorschrift-in-der Praxis weiter Anwendung)

Il. BV:
Zweite Berechnungsverordnung — Verordnung Uber.wohnungswirtschaftliche Berechnungen

BetrKV:
Betriebskostenverordnung — Verordnung liber die Aufstellung von Betriebskosten

MHG:
Mieth6heregelungsgesetz — Gesetz zur,Regelung der-Miethohe

GEG:
Gebaudeenergiegesetz —Gesetz zur Einsparung von.Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur
Warme- und Kalteerzeugung.in Gebauden

EnEV:
Energieeinsparungsverordnung.— Verordnung uber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende
Anlagetechnik bei-Gebauden

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten
[1] . -Sprengnetter - (Hrsg.): Immobilienbewertung — Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammiung,
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung — Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2024

[3] Sprengnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht — Kommentar zur Immobilienwert-
ermittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010

[4] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie und NHK 2010 — Kommentar zu der neuen Wertermittlungs-
richtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2014

[5] Sprengnetter / Kierig / Drieen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 3. Auflage, Sprengnetter Immobi-
lienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2023

[6] Marktdatenableitungen des ortlich zustandigen Gutachterausschusses und des Sprengnetter Exper-
tengremiums fur Immobilienwerte
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5.3 Verwendete fachspezifische Software

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neu-
enahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand 14.04.2025) erstellt.

6 Verzeichnis der Anlagen

Anlage

Anlage

Anlage
Anlage
Anlage

Anlage

1:

2:

Auszug aus der Stralenkarte mit Kennzeichnung der Lage des Bewertungsobjekts

Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts und Boden-
richtwertauskunft

Grundrisse des Wohngebaudes
Wohnflachenberechnungen
Fotos

Mietpreisanalyse

Seite 34 von 34



	1 Allgemeine Angaben
	1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt
	1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung
	1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers

	2 Grund- und Bodenbeschreibung
	2.1 Lage
	2.1.1 Großräumige Lage
	2.1.2 Kleinräumige Lage

	2.2 Gestalt und Form
	2.3 Erschließung, Baugrund etc.
	2.4 Privatrechtliche Situation
	2.5 Öffentlich-rechtliche Situation
	2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz
	2.5.2 Bauplanungsrecht
	2.5.3 Bauordnungsrecht

	2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation
	2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen
	2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation

	3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen
	3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung
	3.2 Einfamilienwohnhaus
	3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht
	3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung
	3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach)
	3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung
	3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand
	3.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung
	3.2.5.2 Wohnung

	3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes

	3.3 Nebengebäude
	3.4 Außenanlagen

	4 Ermittlung des Verkehrswerts
	4.1 Grundstücksdaten
	4.2 Verfahrenswahl mit Begründung
	4.3 Bodenwertermittlung 
	Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks
	Beschreibung des Bewertungsgrundstücks
	Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks
	4.3.2 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung
	E1 - Stichtagsanpassung
	E2


	4.4 Sachwertermittlung 
	4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung
	4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe
	Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21)
	Normalherstellungskosten
	Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21)
	Baukostenregionalfaktor
	Gesamtnutzungsdauer
	Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)
	Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21)
	Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile
	Außenanlagen
	Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21)
	Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)
	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)
	Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

	4.4.3 Sachwertberechnung
	4.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung
	Berechnungsbasis
	Herstellungskosten
	Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile
	Baupreisindex
	Baukostenregionalfaktor
	Baunebenkosten
	Außenanlagen
	Gesamtnutzungsdauer
	Restnutzungsdauer
	Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauerfür das Gebäude: Einfamilienwohnhaus 
	Alterswertminderung
	Sachwertfaktor
	Marktübliche Zu- oder Abschläge
	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
	Erläuterungen zu den Unterhaltungsbesonderheiten


	4.5 Ertragswertermittlung 
	4.5.1 Das Ertragswertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung
	4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe
	Rohertrag (§ 31 Abs. 2 ImmoWertV 21)
	Bewirtschaftungskosten (§ 32 ImmoWertV 21)
	Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 ImmoWertV 21)
	Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 ImmoWertV 21)
	Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21)
	Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21)
	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)
	Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21)

	4.5.3 Ertragswertberechnung
	4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung
	Wohn- bzw. Nutzflächen
	Rohertrag
	Bewirtschaftungskosten
	Liegenschaftszinssatz
	Marktübliche Zu- oder Abschläge
	Gesamtnutzungsdauer
	Restnutzungsdauer
	Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale
	Erläuterungen zu den Unterhaltungsbesonderheiten


	4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen
	4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen
	4.6.2 Zur Aussagefähigkeit der Verfahrensergebnisse
	4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse
	4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse
	4.6.5 Verkehrswert
	Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung



	5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software
	5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung
	5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten
	5.3 Verwendete fachspezifische Software

	6 Verzeichnis der Anlagen


PAGE  

1











            Anlage 2


Flurkarte ( Kopie; nicht maßstabsgerecht) und Bodenrichtwertauskunft 




Flurkarte
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Bodenrichtwertauskunft
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Anlage 3


Grundrisse des Wohnhauses/ Räume - Lage der Räume- Skizze/ nicht maßstabsgerecht/ Maße: Innenmaße/ Hauptmaße in "m" (gerundet)

ERDGESCHOSS




[image: image1.bmp]

















       






4,2







1,9



































































1,74







3,2







3,8







4,9







2,4







2,4







4,2







6,2







4,2







TERRASSE







HAUSEINGANG







GÄSTE-WC







HWS







KÜCHE







DIELE







KIND







WOHNEN







BAD







SCHLAFEN







FLUR












		

		

		
                                                      Anlage 4








		Berechnung der Wohnfläche





		Gebäude:

		Einfamilienwohnhaus, Zum Feldholz 3, 37139 Adelebsen



		

		



		Mieteinheit:

		Wohnung EG 





		Die Berechnung erfolgt aus:

		

		auf der Grundlage von:

		

		



		 FORMCHECKBOX 
 Fertigmaßen

		

		 FORMCHECKBOX 
 örtlichem Aufmaß ()

		

		 FORMCHECKBOX 
 wohnwertabhängig



		 FORMCHECKBOX 
 Rohbaumaßen

		

		 FORMCHECKBOX 
 Bauzeichnungen

		

		 FORMCHECKBOX 
 DIN 283



		 FORMCHECKBOX 
 Fertig- und Rohbaumaßen

		

		 FORMCHECKBOX 
 örtlichem Aufmaß und Bauzeichnungen

		

		 FORMCHECKBOX 
 DIN 277



		

		

		

		

		 FORMCHECKBOX 
 WoFlV



		

		

		

		

		 FORMCHECKBOX 
 II. BV





		lfd.

		differenzierte

		Raum-

		

		ggf. Besonderheit

		Flächen-

		Länge

		Putz-

		Breite

		Putz-

		Grund-

		Gewichts-

		Wohn-

		Wohn-

		Erläu-



		Nr.

		Raumbezeichnung

		Nr.

		

		

		faktor / 

		

		abzug

		

		abzug 

		fläche

		faktor

		fläche

		fläche

		terung



		

		

		

		

		

		Sonderform

		

		Länge

		

		Breite

		

		(Wohnwert)

		Raumteil

		Raum

		



		

		

		

		(+/-)

		

		

		(m)

		(m)

		(m)

		(m)

		(m²)

		(k)

		(m²)

		(m²)

		



		1

		Terrasse

		1

		+

		Außenwohnbereich (Normal nutzbar)

		

		

		

		

		

		

		0,25

		

		0,00

		W01



		2

		Diele

		2

		+

		keine Grundflächenbesonderheiten

		1,00

		4,870

		0,000

		1,940

		0,000

		9,45

		1,00

		9,45

		9,45

		



		3

		WC- Gäste

		3

		+

		keine Grundflächenbesonderheiten

		1,00

		1,740

		0,000

		1,110

		0,000

		1,93

		1,00

		1,93

		1,93

		



		4

		Küche

		4

		+

		keine Grundflächenbesonderheiten

		1,00

		4,160

		0,000

		2,380

		0,000

		9,90

		1,00

		9,90

		9,90

		



		5

		Wohnzimmer

		5

		+

		keine Grundflächenbesonderheiten

		1,00

		6,210

		0,000

		4,160

		0,000

		25,83

		1,00

		25,83

		25,83

		



		6

		Flur

		6

		+

		keine Grundflächenbesonderheiten

		1,00

		2,650

		0,000

		1,190

		0,000

		3,15

		1,00

		3,15

		3,15

		



		7

		Schlafzimmer

		7

		-

		keine Grundflächenbesonderheiten

		1,00

		1,330

		0,000

		0,690

		0,000

		0,92

		1,00

		-0,92

		15,01

		



		8

		Schlafzimmer

		7

		+

		keine Grundflächenbesonderheiten

		1,00

		4,170

		0,000

		3,820

		0,000

		15,93

		1,00

		15,93

		15,01

		



		9

		Bad

		8

		-

		keine Grundflächenbesonderheiten

		1,00

		0,190

		0,000

		0,170

		0,000

		0,03

		1,00

		-0,03

		6,44

		



		10

		Bad

		8

		+

		keine Grundflächenbesonderheiten

		1,00

		2,730

		0,000

		2,370

		0,000

		6,47

		1,00

		6,47

		6,44

		



		11

		Kind

		9

		+

		keine Grundflächenbesonderheiten

		1,00

		0,980

		0,000

		0,740

		0,000

		0,73

		1,00

		0,73

		10,53

		



		12

		Kind

		9

		+

		keine Grundflächenbesonderheiten

		1,00

		4,170

		0,000

		2,350

		0,000

		9,80

		1,00

		9,80

		10,53

		





		Summe Wohnfläche Mieteinheit

		82,24

		m²



		Summe Wohnfläche Gebäude

		82,24

		m²





Erläuterung

		W01

		Die angegebene Fläche wurde pauschal ermittelt.








		

		

		Seite 1
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Anlage 5

FOTODOKUMENTATION
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Einfamilienwohnhaus, Giebel rechts/ Frontseite- Hauseingang/ straßenseitig
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Bebauung in der Straße/ Wohnstraße
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Anlage 6

Mietpreisanalyse



1. Internetrecherche, aktuell zum Bewertungszeitraum

- aktuelle Marktmieten / veröffentlichte Angebotsmieten- keine Bestandsmieten - 
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- Wohnpreis 

[image: image7.png]MIETPREISENTWICKLUNG ADELEBSEN

Preis /.

8€

B6€

s W Neubau

W Bestand






- meine Stadt


[image: image8.png]Mietpreise | Wohnungen
25,70 €/m*

Adelebsen







2. Kaufpreise

- Wohnungsbörse

[image: image9.png]Der durchschnittliche Kaufpreis in Adelebsen liegt bei 2.331,39€/m2.
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3. Immobilienmarktbericht Gutachterausschuss- 2024- Basis 2023- 


3.2. Mieten

Die untersuchten Mieten beziehen sich auf Wohnungen mit mindestens 40 m² Wohnfläche. Untersucht wurden sogenannte Nettokaltmieten (d. h. Mieten, die keine Anteile an Betriebskosten und weiteren Nebenkosten enthalten). Diese regelmäßig anfallenden Kosten sind in den folgenden Mietwerten dementsprechend nicht enthalten.


Kellerräume, Dachböden, Wasch- und Trockenräume sowie Abstellräume außerhalb der Wohnung gehören nicht zur Wohnfläche.


Das Alter und der Sanierungszustand des Gebäudes, in dem sich die Wohnung befindet, beeinflussen im Allgemeinen auch die Höhe der Miete. Da diese Gebäudeangaben nicht durchgängig vorliegen, konnte keine differenzierte Auswertung der Mieten in Bezug auf diese Einflussgrößen erfolgen
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3.2. Kaufpreise

- nicht ausgewiesen


4. Fazit


Unter Betrachtung dieser Aspekte wird die Vergleichsmiete des Immobilienmarktberichtes in der Ertragswertberechnung , ggf. ergänzend unter Einbeziehung der Internetrecherche, gewichtet.


























